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21.Oktober 2019 

Leiter/in Finanzen (nachfolgend wird nur noch die männliche Form verwendet) 
 
1.   Organisatorische Eingliederung 

• Der Leiter der Finanzen ist Mitglied der Vereinsleitung.  

• Er ist dem Präsidenten  unterstellt. 

• Der Leiter der Finanzen wird durch die Vereinsversammlung gewählt. 
 
2.   Stellvertretung 

 Der Leiter Finanzen wird durch ein Mitglied der Vereinsleitung vertreten.  
 Kann keine geeignetes Mitglied aus dem Vorstand gefunden werden, so kann 
 der externe Buchhaltungsdienstleister diese Funktion kurzfristig übernehmen.  

  Dieser untersteht dem Präsidenten. 
 
3.   Aufgaben 

• Definiert das Konzept der Vereinsbuchhaltung nach buchhalterischen Grundsätzen   
 (doppelte Buchhaltung)  

• Das Konzept muss so aufgebaut werden, dass der Informationsgehalt für die staatlichen 
 Prüfungen (Lohn, Steuern) ausreichend ist 

• Erstellt zuhanden der Vereinsversammlung die Jahresrechnung und Bilanz 

• Lässt die Jahresrechnung und Bilanz vor der Vereinsversammlung durch die von der 
 Versammlung gewählten Revisoren überprüfen 

• Organisiert die Kommunikation und die Abgrenzung der Tätigkeiten zwischen dem externen 
 Buchhaltungsdienstleisters und Finanzleiters 

• Übernimmt die Verantwortung für die Tätigkeiten des externen Dienstleisters 

• Stellt mit den Riegenverantwortlichen das Jahresbudget der Riege auf und überwacht dessen 
 Einhaltung 

• Überwacht den Zahlungseingang nach Ausstellung der Rechnungen aus dem 
 Mitgliederverwaltungssystem (z.B. Mitgliedschafts-, Wettkampfabrechnungen) 

• Erstellt ausserhalb des Mitgliederverwaltungssystems Rechnungen aus (z.B. Sponsoring, usw.) 
 und überwacht dessen Zahlungseingang 

• Ist verantwortlich für die Bezahlung der Vereinsrechnungen 

• Ist verantwortlich für die sichere Anlage des Vereinsvermögens 

• Füllt die Steuererklärung und Rückforderungsantrag Verrechnungssteuer aus.  

• Gewährt der Vereinsleitung jederzeit Einblick in die Bücher und orientiert über den 
 Geschäftsgang und die wichtigsten Finanzangelegenheiten 

• Stellt sich bei Bedarf für Repräsentationspflichten zur Verfügung  

• Sucht bei Rücktrittsabsichten in Absprache mit der Vereinsleitung eine geeignete Nachfolge 
 und führt diese in die Arbeit ein 

 
4.   Kompetenzen 

• Normale Korrespondenz wird in Einzelunterschrift gezeichnet. 
• Muss rechtsverbindlich unterschrieben werden, gelten die Zeichnungsrichtlinien gemäss den 

Statuten und des Finanzreglements. 
 
5.   Aufwand 

• 4-5 Stunden wöchentlich 

• Teilnahme an 6 Sitzungen der Vereinsleitung 

• Teilnahme an der Vollversammlung des Vereins 


